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HINWEIS:
Die vorderen, seitlichen und hinteren
Abstände von Bauvorhaben können
außer durch die Begrenzung der
überbaubaren Flächen (Baugrenzen),
zusätzlich durch die Bestimmungen
des § 8 LBauO (RLP) eingeschränkt
werden.

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat hat am den Aufstellungsbeschluss gefasst.

Koblenz, den __.__._____

Planunterlage

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 Abs. 2 der
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) in der
derzeit gültigen Fassung.

Stand der liegenschaftsrechtlichen Angaben: 07/ 2009
Stand der planungswichtigen Topographie: 03/ 2010

Koblenz, den __.__._____

Einleitung des Satzungsverfahrens

Der Fachbereichsausschuss IV hat am den Entwurf des Planes
und dessen Offenlage beschlossen.

Koblenz, den __.__._____

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Planes hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches
-BauGB- vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden
Fassung in der Zeit vom bis ausgelegen.

Koblenz, den __.__._____

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan wurde (nach Prüfung der eingegangenen
Anregungen) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Stadtrat am
als Satzung beschlossen. (Soweit Anregungen berücksichtigt wurden, sind
die daraus entstandenen Änderungen in diesen neuen Plan eingearbeitet.)

Koblenz, den __.__._____

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB nach der
Ausfertigung ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt:

Koblenz, den __.__._____

Bekanntmachung

Die ortsübliche Bekanntmachung ist am ___.___.______ erfolgt.
Damit ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Koblenz, den __.__._____

Stadtverwaltung Koblenz
in Vertretung

Beigeordneter

Stadtverwaltung Koblenz

Oberbürgermeister

Amt für Stadtvermessung und
Bodenmangement

Obervermessungsrat

Stadtverwaltung Koblenz
in Vertretung

Beigeordneter

Stadtverwaltung Koblenz

Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Koblenz

Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Koblenz
Im Auftrage:

Verwaltungsangestellte/ Amtmann

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung wurde vom
Stadtplanungs- und Ingenierubüro Dr. Sprengnetter und Partner,
Brohl-Lützing, im Auftrag der Stadt ausgearbeitet.

Planverfasser
i.A.

Brohl-Lützing, den __.__.____ __________________
Dipl. Ing. K. W. Flackus
Dr. Sprengnetter und Partner GbR

Koblenz, den __,__.____ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

Amtsleiter

S

N

erstellt 26.10.2011 Fl./C.P.
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